
 

Engagiert für einen attraktiven Lebensraum.

Unsere Bank,
einfach natürlich.

161. Rütlischiessen 2024
Mittwoch vor Martini, den 6. November 2024

Beschlüsse der Delegiertenversammlung der Waldstätte-Sektionen
vom 23. August 2024 in Altdorf (UR)

1. Das Rütlischiessen 2024 findet am historischen 
Mittwoch vor Martini, den 6. November, statt.

2. Die Vorstände der vereinigen Rütlisektionen 
der IV Waldstätte und der eingeladenen Gast-
sektionen werden ersucht, der Vorortssektion 
bis zum 22. September 2024 die Namen der 
Teilnehmer mitzuteilen. Alle Zuschriften sind 
zu richten an den Kassier der Rütli-Sektion 
Uri, Urs Vetter, Klausenstrasse 154, 6463 
Bürglen, E-Mail: uesevetter@bluewin.ch.

3. Am 161. Rütlischiessen 2024 nehmen teil:

 A) Die Rütli-Waldstätte-Sektionen: 
 Uri, Schwyz, Engelberg/Anderhalden,    
 Nidwalden und die Schützengesellschaft 
 der Stadt Luzern. 

 B) Die ständigen Gastsektionen  
(je 8 Schiessende)

 1. Schützengesellschaft Zofingen
 2. Stadtschützen Burgdorf
 3. Schützengesellschaft der Stadt Zürich
 4. Schützengesellschaft Aarau
 5. Stadtschützen Bern
 6. Feuerschützen Basel
 7. Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation 
  Genève (Westschweiz)
 8. Schützengesellschaft der Stadt Zug
 9. Schützengesellschaft der Stadt Glarus
 10. Stadtschützen Olten
 11. Schützengesellschaft Liestal
 12. Willisau-Land, Schützenverein
 13. Schiessport Davos
 14. Schützen Ägerital-Morgarten
 15. Schützenverein Schmerikon
 16. Freiämter Rütlischützen
 17. Bière, STAR
 18. Schützengesellschaft Menznau
 19. Schützengesellschaft Lommiswil
 20. Feldschützengesellschaft Flühli-Sörenberg, 
  Gäste Stadtschützen Luzern
 21. Società Tiratori Cazzana (Kanton Tessin)
 22. Societed da tir sportiv Zuoz 
  (Romanische Sektion)
 23. Sportschützen St. Fiden St. Gallen (Ostschw.)

 C) Die nicht ständigen Gastsektionen: 
(je 8 Schiessende)

 1. Militärschützenverein Schwanden  b. Sigriswil
 2. Schützenverein Thurtal

 3. Schützengesellschaft Lanzenhäusern
 4. Swiss Canadian Mountain Range  
  Association-Vancouver
 5. Tir de Campagne Faoug
 6. Militärschützenverein Wangs
 7. Schützen Kerzers
 8. Les Mosses Tir Sportif
 9. Wehrverein Pfaffnau
 10. Schützengesellschaft Kriens
 11. Schützengesellschaft Herzogenbuchsee
 12. Feldschützen Bettingen
 13. Feldschützen Liebewil
 14. Société de tir «L’Echo du Vallon»
 15. Feldschützen Riffenmatt
 16. Armes Réunies Du Pays-d’Enhaut
 17. Sportschützen Seengen
 18. Schützengesellschaft Kyburg
 19. Feldschützenverein Basel
 20. Schützengesellschaft Graben-Berken
 21. Feldschützen Lauterbrunnen
 22. Société de tir du Mont de Chamblon
 23. Zweisimmen-Schützen
 24. Schützenbund Läufelfingen
 25. Feldwaffenverein Solothurn
 26. Feldschützengesellschaft Heiden
 27. Schützengesellschaft Lauffohr

4. Am Rütlischiessen dürfen sich nur Schützinnen 
und Schützen beteiligen, welche einer Rütli- oder 
Gastsektion als Mitglied angehören in der SSV-/
SAT-Admin (Aktiv mit Lizenz oder Aktiv ohne 
Lizenz) eingetragen sind und bei der USS versi-
chert sind.

5. Schiessen: Die Rütli-Schiesskommission be-
aufsichtigt das Rütlischiessen. Die Leitung des 
Schiessens obliegt der Vorortssektion. Den 
Anweisungen der Schiessleitung ist strikte Folge 
zu leisten. Die Betreuung der Schützen in der 
Feuerlinie ist untersagt.

 Laden, Schiessen und Entladen werden kom-
mandiert. Die Waffe darf erst auf das Kom-
mando «anschlagen» in Anschlag genommen 
werden. Schützinnen und Schützen, die ihre 
Waffe vor diesem Kommando in Anschlag neh-
men, werden von der Schiessleitung, ohne vor-
ausgehende Verwarnung, aus der Schützenlinie 
genommen und das Resultat wird mit 0 eingetra-
gen. Die Entladekontrolle erfolgt in der Feuer-
linie.

Programm für die Rütli-Schützengemeinde

Beginn der Schützengemeinde 15.00 Uhr auf der Rütliwiese. (Es wird zur Sammlung geblasen)

1. Vortrag des Musikverein Haldi
2. Begrüssung durch den Präsidenten der Vorortssektion, Daniel Epp, Attinghausen
3. Bestimmung der Vorortssektion 2025
4. Ehrungen
5. Festansprache 
6. Vaterlandshymne mit Musikbegleitung: 
 Trittst im Morgenrot daher,
 seh ich dich im Strahlenmeer,
 Dich, Du Hocherhabener, Herrlicher!
 Wenn der Alpenfirn sich rötet,
 betet, freie Schweizer, betet!
 Eure fromme Seele ahnt,
 eure fromme Seele ahnt,
 Gott im hehren Vaterland,
 Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
7. Bekanntgabe der Schiessresultate und Becherabgabe
8. Schlussmarsch der Musikverein Haldi

 Die Rütlischützen sind gebeten, die Rütliwiese nicht vor Schluss der Schützengemeinde zu verlassen.

Vorortsektion: Rütli-Sektion Uri

Daniel Epp, Vorortspräsident 2024 079 251 12 72 daniel.epp@bluewin.ch
Reusstrasse 63, 6468 Attinghausen

Urs Vetter, Kassier und Gastsektionen  079 584 95 62 uesevetter@bluewin.ch
Klausenstrasse 154, 6463 Bürglen

Roger Luzzani, Sekretär und Personalchef 079 327 27 46 rluzzani@bluewin.ch
Eyrütti 2, 6467 Schattdorf

Kurt Waser, Bauchef 079 432 86 29 waser.kurt@outlook.com
Maihofstrasse 2, 6460 Altdorf

Theo Imhof, Sicherheitskonzept 079 610 86 83 imhoftheo@bluewin.ch
Leonhardstrasse 10, 6472 Erstfeld

Hans-Ruedi Zgraggen, Schiesskommission  hansruedi-zgraggen@bluewin.ch
Dorfstrasse 40b, 6454 Flüelen

Heinz Weber, Präsident Rütli Schiesskommission weber-reichmuth@bluewin.ch

Alois Lüönd, C Armeedetachement  alois.lueoend@vtg.admin.ch

Hanspeter Schuler, Schiessleitung  hanspeter.schuler@bluewin.ch

René Gisler, Küchenchef, Ordinäri  r.gisler.noack@bluewin.ch

Peter Aregger, Transporte  pe.aregger@bluewin.ch

René Eichhorn, Sanität/Rettungsdienst  079 717 28 66 rei@rdsag.ch

Chef Sicherheit, Heinz von Euw  079 340 88 36 heinz.voneuw@bluewin.ch

Ehrensache für die Rütlischützen
Haltet unser Rütli sauber! Jeder nimmt sein Leermaterial und den Unrat wieder mit.

Kein Rummelplatz mit Zelten, Schirmen und Kunststoff-Folien. Es ist –  auch bei Regen – nicht 
gestattet, Zelte, Blachengestelle, Schirmunterstände und dergleichen aufzubauen!

Der Verkauf von mitgebrachten Getränken ist an den Tischen auf der Rütliwiese zu unterlassen!



Tagesprogramm des Rütlischiessens   Mittwoch, 6. November 2024

  07.35 Uhr Beginn des Schiessens
 09.30 – 11.30 Uhr Darbietungen des Musikverein Haldi
 11.00 – 13.30 Uhr  Fassen der Mittagsverpflegung
    Nach 13.30 Uhr wird keine Verpflegung mehr abgegeben
 12.00 –  14.00 Uhr Darbietungen des Musikverein Haldi
        ca.  14.00 Uhr Schluss des Schiessens
   15.00 Uhr Schützengemeinde auf der Rütliwiese
   17.30 Uhr   Abfahrt mit Extraschiff in Richtung Brunnen – Luzern
   17.40 Uhr Abfahrt vom Rütli mit Extraschiff in Richtung Bauen – Isleten – Flüelen

Schiffsverbindungen

Ab Luzern    Ab Brunnen (Fahrzeit Brunnen-Rütli 10 Minuten)
Luzern   ab 05.00     ab 09.12  Brunnen ab 06.30  07.00  07.15  07.30  07.45  08.00  08.15  08.45
Weggis   ab 05.35     ab 09.53   09.45  10.15  10.45  11.11  11.45  12.11  13.15  13.45
Treib  ab 06.18     ab 11.02   14.15  14.45  15.00  15.15  15.30  15.45  16.00  16.15
Rütli  an 06.40     an 11.21   16.30  16.45  17.00  17.15  17.30

Beckenried   ab 05.50     ab 09.10  Ab Rütli  (Fahrzeit Rütli – Brunnen 10 Minuten)
Rütli   an 06.27     an 09.55  Rütli ab 06.20  06.35  06.45  07.15  07.30  07.45  08.00  08.15   
       08.30  09.00  09.25  10.00  10.30  11.00  11.30  12.00 
       13.30  13.36  14.00  14.30  15.00  15.15  15.36  15.45 
       16.00  16.15  16.30  16.45  17.00  17.15  17.30

Ab/nach Flüelen     Ab Rütli  (Richtung Beckenried/ Weggis / Luzern)
Flüelen   ab 05.40     an 18.20  Rütli ab 13.36  15.36  17.30  19.00
Isleten/Isenthal  ab 05.51     an 18.08  Luzern an  15.47  17.17  19.25  20.45
Bauen  ab 05.59     an 18.00
Rütli  an 06.20     ab 17.40

Ab Treib  nach Brunnen             Ab Brunnen  nach Treib
Treib  ab  06.18 Brunnen an  06.25  Brunnen ab  17.19 Treib an  17.27
Treib  ab  09.32       Brunnen an  09.39  Brunnen ab  17.49   Treib an  17.57
Treib  ab  11.02 Brunnen an  11.09  Brunnen ab  18.16 Treib an  18.24
     Brunnen ab  19.12 Treib an  19.20
     
Die Schiffe dürfen nicht mit Nagelschuhen und nur mit gereinigtem Schuhwerk betreten werden!

Fahrpreise

Inhaber von Halbtax-Abos erhalten eine 50%-ige Ermässigung auf dem Normaltarif. Die Halbtaxabo und 
die Billette sind an den Stations- und den Schiffskassen sowie bei Kontrollen vorzuweisen. Alle übrigen 
gültigen Schiffsbillette werden zur Fahrt mit den Extraschiffen anerkannt. Die Spezialbillette können am 
Ausgabetag zur Rückfahrt auch mit den Kursschiffen in der 2. Klasse benützt werden.

Billett-Preise  ohne Halbtaxabo  mit Halbtaxabo
ab Luzern  Fr. 79.00   inkl. Retour  Fr. 39.50    inkl. Retour
ab Weggis  Fr. 62.00   inkl. Retour  Fr. 31.00    inkl. Retour
ab Beckenried  Fr. 48.00   inkl. Retour  Fr. 24.00    inkl. Retour
ab Treib  Fr. 20.80   inkl. Retour  Fr. 10.40    inkl. Retour
ab Brunnen  Fr. 20.80   inkl. Retour  Fr. 10.40    inkl. Retour
ab Flüelen  Fr. 40.00   inkl. Retour  Fr. 20.00    inkl. Retour
ab Isleten / Bauen  Fr. 27.60   inkl. Retour  Fr. 13.80    inkl. Retour  

Schützen, die beim Antreten ihrer Ablösung nicht anwesend sind, werden nachher 
nicht mehr zum Schiessen zugelassen.

Verschiebungen werden also unter keinen Umständen gestattet.

Zur Verhütung von Unfällen wird strenge Feuerdisziplin verlangt.

 Die Position im Schiessläger darf erst nach 
der Freigabe der Kontrolleure verlassen 
werden. Die Ein- und Ausgangskontrollzone 
ist abgegrenzt und wird kontrolliert. 

 Die Schützen mit den Scheiben 1, 7, 13, 19, 
25, 31, 37 und 43 haben sich in der nachfol-
genden Ablösung als Resultatschreiber in 
ihrem Block zur Verfügung zu stellen.

6. Alle teilnehmenden Sektionen (Rütlisektionen, 
ständige und nichtständige Gastsektionen) 
haben bei Eigenhaftung dafür besorgt zu sein, 
dass ihre Schützen gemäss den aktuellen USS 
Versicherungsbedingungen versichert sind.

7. Waffen: Alle Ordonnanzwaffen inklusive Hilfs-
mittel gemäss den geltenden Vorschriften des 
VBS/SSV sind gestattet. Mit dem Sturmgewehr 
darf nur mit eingesetztem Ordonnanzmagazin 
geschossen werden. Es ist kein Büchsenma-
cher auf Platz.

8. Schusszahl: 15; Trefferfeld: Scheibe A 5.

9. Munition: 15 Patronen sind gegen Abgabe des 
Munitionstalons beim Rütlistadel zu beziehen. 
Es muss Ordonnanzmunition (GP11/GP90) 
verschossen werden.

10. Schussfolge: 3 Schüsse in 1 Minute / 2x 6 
Schüsse in je 2 Minuten. Das Feuer wird kom-
mandiert.

11. Stellung: Kniend, für alle Schützen und Waffen. 
Kissen und Rollen stehen keine zur Verfü-
gung. Rolle oder Kissen sind vom Schützen 
mitzubringen.

12. Zeigeordnung: Es gilt die Zeigeordnung der 
Schiessverordnung Gewehr 300 Meter des 
VBS (Art. 22. Ausnahmen: Befinden sich mehr 
Schüsse auf der Scheibe, als die entsprechende 
Serie vorsieht, wird dies zuerst mit gekreuzten 
oranger und rotweisser Kelle angezeigt. Da-
nach werden alle Schüsse in der Reihenfolge ih-
rer Werte gezeigt. Achtung: Es wird weder eine 
Schusskontrolle geführt noch nachgezeigt. 
Befinden sich mehr Schüsse auf der Scheibe, 
als dies die entsprechende Serie vorsieht, 
werden die besten Schüsse gestrichen.

13. Die Reihenfolge, die Zeit des Antretens zum 
Schiessen, die Ablösungs- und Scheiben-
nummer sind jedem Schützen bekannt. Diese 
Angaben sind auf der Schiesskarte, welche 
dem Schützen ausgehändigt wird, eingetragen. 
Schützen, welche zur festgelegten Zeit beim 
Antreten ihrer Gruppe nicht anwesend sind, 
werden in der Folge unter gar keinen Um-
ständen mehr zum Schiessen zugelassen. 
Verschiebungen werden nicht gestattet.

14. Mutationen sind wenn möglich bis spätestens 
Dienstagmittag, 5. November 2024 dem Chef 
EDV via E-mail: ruetlischiessen@bluewin.ch 
oder Natel 079 241 47 14 zu melden, bzw. so-
fort nach dem Eintreffen auf dem Rütli, spä-
testens jedoch bis 08.30 Uhr zu erledigen. 
Das Schiessbüro befindet sich im Rütlistadel. 
Für jede Mutation ist die Schiesskarte mitzu-
bringen.

15. Rangierungen: Es gilt das geschossene Resul-
tat plus die Anzahl Treffer. Zuschläge werden 
keine gewährt.

16. Berechnung der Schiessresultate:
 a) Einzelresultate: Es zählen die geschossenen 

Punkte plus die Anzahl Treffer. Bei Punktgleich-
heit entscheiden die besseren Tiefschüsse (5er, 
4er, usw.). Sind auch diese gleich, hat der ältere 
Schütze den Vorrang.

 b) Sektionsresultate: Es werden nur die Gast-
sektionen rangiert. Punkte plus Treffer, geteilt 
durch die Zahl der Schützen (8 Zählresultate, 
für fehlende Resultate wird 0 eingetragen). Bei 
Punktgleichheit entscheiden die Anzahl der bes-
seren Tiefschüsse (5er, 4er usw.). Anschliessend 
das höchste Einzelresultat der Sektion.

17. Auszeichnungen: Es werden folgende Aus-
zeichnungen abgegeben:

 a) Meisterschaftsbecher: Für die drei besten 
Schützen der Waldstätte-Sektionen je ein  Meis-
terschaftsbecher und ein Kopfkranz.

 Für den besten Schützen aller Gastsektionen 
ein Meisterschaftsbecher und ein Kopfkranz.

 b) Sektionsbecher (Rütlibecher): 
  1. Waldstätte-Sektionen Die Anzahl 

Rütlibecher für die Waldstätte-Sektionen wird 
an der Präsidentenkonferenz, respektive der 
Delegiertenversammlung festgelegt.

  2. Gastsektionen: Jede Gastsektion hat 
Anspruch auf einen Rütlibecher.

 c) Sektionskranz: Die beste Gastsektion erhält 
einen Lorbeerkranz.

 d) Ehrengaben VBS: Dem Tageshöchsten aller 
Gastsektionen und dem Tageshöchsten der 
Waldstätte-Sektionen wird eine Ehrengabe des 
VBS abgegeben. Sie kann vom gleichen Schüt-
zen nur einmal gewonnen werden.

18. Becherabgabe: Der Rütlibecher wie der 
 Meisterschaftsbecher und der Kopfkranz kön-
nen vom gleichen Schützen nur einmal ge-
wonnen werden. Der nämliche Schütze erhält 
im gleichen Jahr nur einen Becher (Art. 14 der 
Statuten).

 Die Gastsektionen sind verpflichtet mit mindes-
tens einem Schützen anzutreten, der noch nicht 
im Besitz des Rütlibechers ist. Sie haben ein 

genaues Verzeichnis über ihre Bechergewinner 
zu führen.

 Eine genaue Kontrolle der ausgefüllten 
Schiesskarte auf ihre Richtigkeit ist uner-
lässlich.

19. Die Kosten der Rütli-Sektionsbecher werden 
von den Sektionen selbst getragen (Becherpreis 
Fr. 450.– inkl. MwSt.). Die übrigen Kosten wer-
den mit einem Unkostenbeitrag abgedeckt.

20. Kosten und Rechnungsstellung:
 a) Kosten pro Schütze Fr. 45.00 für Schiess-

karte, Munition, Ordinairebon, Unkostenbeitrag 
und Verbandsabgaben.

 Ordinairebons für Nichtschützen Fr. 25.00
 Ordinairebons können bei der Vorortssektion 

vorbestellt oder auf dem Rütli, solange Vorrat, 
bezogen werden.

 b) Gastsektionen: Mit der Zustellung der 
 Teilnehmerliste per Post wird gleichzeitig 
die Rechnung mit Einzahlungsschein bei - 
ge legt. Der Rechnungsbetrag ist spätestens  
am 20. September 2024 an die Urner Kanto - 
nalbank auf das Konto der «Vereinigten   
Rütlisektionen der IV Waldstätte»: 
IBAN CH21 0078 5001 0178 8028 1 zu 
 überweisen. Allfällige Bar-Ehrengaben können 
gleichzeitig überwiesen werden.

 Gastsektionen, die sich nach dem Aus-
wahlbeschluss der DV der Vereinigten IV 
Waldstätte-Sektionen abmelden und am 
Rütlischiessen nicht teilnehmen, werden 
verpflichtet einen Unkostenbeitrag von  
Fr. 100.00 zu bezahlen.

 c) Rütli-Waldstätte-Sektionen: Die Sektions-
kassiere oder Präsidenten haben sich in der 
Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr im Rütlistadel zur 
Bereinigung der Rechnungsstellung und Be-
chergewinner einzufinden.

21. Der Rütlitag wird unter allen Umständen am 
Mittwoch, 6. November 2024 stattfinden 

 (Art. 7 der Statuten). Sollte die Durchführung 
des Schiessens auf dem Rütli infolge ungün-
stiger Witterung verunmöglicht werden, so 
werden allfällige schon geschossene Resultate 
annu lliert und die Sektionsbecher den Sek-
tionen übergeben. Die Sektionsvorstände 
 werden in diesem Falle verpflichtet, das aufge-
stellte Schiessprogramm bis Mitte Dezember 
mit den Teilnehmern am Rütlitag durchzuschies-
sen.  Die Resultate sind der Vorortssektion bis  
31. Dezember 2024 zur Feststellung der  
Rangordnung und Zuteilung der Meisterschafts-
becher und der Lorbeerkränze zu übermitteln.

 22. Die Besucher des Rütlihauses haben sich den 
Anordnungen des Rütlipächters zu fügen.

23. Mit Rücksicht auf die Würde des Ortes und 
in Nachhaltung der geltenden Ordnung wie 
Schonung des Rütligeländes und des Waldes, 
werden die Sektionen ermahnt, folgende Vor-
schriften strikte einzuhalten.

 a) Das Abkochen ist nur an den markierten 
Feuerstellen gestattet. Diese sind mit roten 
Wimpeln markiert. An allen anderen Stellen 
darf nicht abgekocht werden.

 b) Waldstätte-Sektionen, Gastsektionen und 
Dritten ist es untersagt gegen Entgelt Speisen 
und Getränke abzugeben. Die Sektionen sind 
gebeten, bei der Abgabe von Gratisgetränken 
und Speisen zurückhaltend zu sein.

 c) Bei drohendem Windeinbruch, besonders bei 
Föhn, sind Feuer und Glut sofort zu löschen. 
Die entsprechenden Weisungen erfolgen durch 
die Kantonspolizei URI. Und durch den Chef 
Sicherheit. Die Kochstellen müssen in jedem 
Fall um 13.00 Uhr gelöscht und um 14.00 Uhr 
geräumt und von den Benützern verlassen sein. 
Während der Schützengemeinde darf sich nie-
mand mehr daselbst aufhalten.

 d) Ausser dem traditionellen Bernerzelt dürfen 
keine Zelte aufgestellt werden. Es ist verboten, 
Tische und Bänke aufs Rütli mitzubringen und 
dort aufzustellen.

24. Motorfahrzeuge 
 a) In Brunnen müssen die Motorfahrzeuge auf 

den öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden. 
Das Parkieren ist gebührenpflichtig.

 b) In Beckenried müssen die Motorfahrzeuge 
auf dem Parkplatz der Bergbahnen Beckenried 
– Klewenalp abgestellt werden. Das Parkieren 
ist gebührenpflichtig. Die Parkplätze am See 
sind zeitlich begrenzt und von den Rütlibesu-
chern nicht zu benützen

25. Am Rütlitag versammeln sich:
 a) um 09.30 Uhr die Delegierten der Waldstätte-

Sektionen zur ordentlichen Delegiertenver-
sammlung in der Rütlistube;

 b) um 11.00 Uhr die Ehrengäste, die Dele-
gierten der Waldstätte-Sektionen, und eine 
Delegation der ständigen Gastsektionen beim 
Rütlihaus zur gegenseitigen Begrüssung;

 c) um 15.00 Uhr alle Teilnehmer und Gäste zur 
Rütli-Schützengemeinde

6460 Altdorf, 23. August 2024
mit kameradschaftlichem Rütli-Schützengruss

Der Vorort des Rütlischiessens 2024
Rütli-Sektion Uri


